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	Gefährdungen
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	Gefährdung der Augen z. B. durch 
- mechanische
- optische
- chemische
- biologische und 
- thermische Einwirkungen, die auch in Kombination auftreten können
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	Besondere Hinweise
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	In erster Linie müssen technische oder organisatorische Schutzmaßnahmen ergriffen werden, um die Augen vor Gefährdungen zu schützen. Wenn diese nicht ausreichen oder nicht realisierbar sind, ist ein passender Augen- bzw. Gesichtsschutz Verfügung zu stellen. 
Die Gebotszeichen "Augenschutz benutzen" bzw. "Gesichtsschutz benutzen" weisen auf die vorhandenen Gefährdungen sowie die sich daraus ergebende Tragepflicht von Augen- bzw. Gesichtsschutz hin. 
Schutzbrillen, die vor Spänen schützen, haben bruchsichere Gläser und verfügen über einen Seitenschutz, damit auch seitlich heranfliegende Späne das Auge nicht schädigen. Wärme-, Laser- und UV-Strahlung beim Schweißen und Löten können die Augen erheblich schädigen. Dagegen schützen Brillen mit entsprechenden Filtergläsern, die auf die Wellenlänge der Strahlung ausgelegt sind. Beim Schweißen und Löten sind die Gläser in verschiedene Schutzstufen eingeteilt. Schutz beim Umgang mit Säuren und Laugen bieten Chemikalienschutzbrillen.

So genannte Gesichtsschutzschirme sind in der Lage, neben den Augen das Gesicht, sowie Teile des Halses zu schützen. Sie eignen sich besonders für Arbeiten mit Chemikalien und biologischen Arbeitsstoffen. Die entsprechenden Arbeitsbereiche sind mit dem Gebotszeichen „Gesichtsschutz benutzen“ gekennzeichnet. Gesichtsschhutzschirme können klappbar an einem Schutzhelm angebracht sein oder mit einem eigenen Kopfband am Kopf getragen werden.
	

	
	
	
	
	

	
	Umgang mit Arbeitsmitteln
	

	
	
	Vor jeder Benutzung sollten Sie die Brille oder den Gesichtsschutz auf Beschädigungen und Fehler prüfen, da die die Schutzwirkung einschränken oder Ihre Sicht behindern.
Zur Reinigung der Sichtscheiben („Gläser“) sollten nur die in der Gebrauchsanweisung angegebenen Reinigungsverfahren und –mittel angewendet werden. Eine unsachgemäße Reinigung kann ansonsten die Beschichtung der Scheiben und damit auch die Schutzwirkung unwirksam machen.
	

	
	Weitere wichtige Hinweise
	

	
	
	Für jeden Beschäftigten, der bei der Arbeit oder auch nur als mithelfende Person Augenschutz tragen muss, soll ein eigener Augenschutz zur Verfügung stehen.

Für Fehlsichtige kommen als Augenschutz in Betracht:
- Schutzbrillen mit Korrekturgläsern (erforderlichenfalls aus Sicherheitsglas)
- Überbrillen, die über der eigenen Korrekturbrille getragen werden (z. B. Einscheibenbrillen mit Sicherheitsscheiben)
- Visiere, die über der eigenen Korrekturbrille getragen werden und das gesamte Gesicht schützen.
Korrekturschutzbrillen für Fehlsichtige werden vom Optiker optisch auf den Sehfehler hin angepasst.

	
	

	
	© Universum Verlag 
Unterweisungsblatt für Arbeitsschutz
	


	Datum:
	
	
	Datum:
	

	Unterschrift Arbeitgebervertreter:
	
	
	Unterschrift Arbeitnehmer:
	


_1362299884.psd

_1362299944.psd

_1362299260.psd

